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Antrag 
 

Vorlage: AT/0113/2018 Datum: 15.08.2018 

 

Verfasser: 03-Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Az.:  

Betreff: 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN zur Resolution JEFTA 

Gremienweg: 

30.08.2018 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

 

Der Rat der Stadt Koblenz appelliert an  

- die EU-Kommission 

- das EU-Parlament 

- die Bundesregierung 

- die Landesregierung in Rheinland-Pfalz 

sich im Zuge der Verhandlungen um das Freihandelsabkommen mit Japan (JEFTA) uneingeschränkt 

für den Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung, den Schutz und Fortbestand der kommunalen Da-

seinsvorsorge und der kommunalen Kultur- und Bildungspolitik einzusetzen.  

 

Der Stadtrat stellt fest, dass 

1. die bisherigen Verhandlungen weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt wurden 

und diese Intransparenz das Misstrauen in die Verhandlungsführung der EU-Kommission 

erhöht hat und die demokratischen Grundsätze untergräbt, 

2. die geplanten Abkommen nach derzeitigem Kenntnisstand geeignet sind, die bisherige Form 

kommunaler Daseinsvorsorge und das Subsidiaritätsprinzip zu gefährden und negative 

Auswirkungen für das kommunale Handeln, bei der öffentlichen Auftragsvergabe, 

einschließlich der Delegation von Aufgaben an kommunale Unternehmen, der Förderung und 

Unterstützung von Kultur und der Erwachsenenbildung (z.B. über Volkshochschulen) wie 

auch der Tarifgestaltung und die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte der Stadt Koblenz 

haben können, 

3. die geplanten Abkommen der Eröffnung von Marktzugängen im Dienstleistungssektor 

dienen, insbesondere auch der öffentlichen Dienstleistungen, und die Organisationshoheit der 

Kommunen gefährden, darunter nicht liberalisierte Bereiche, wie die kommunale Wasserver- 

und Entsorgung.  

 

Der Stadtrat fordert, dass 

1. die Verhandlungen mit größtmöglicher Transparenz- und Öffentlichkeit zu führen sind, 

die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen im Bereich der Daseinsvorsorge und der kommuna-

len Infrastruktur – auch nicht durch die Verwendung sogenannter Negativlisten - eingeschränkt 
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werden darf und Spielräume für eine Auftragsvergabe nach sozialen, ökologischen oder regionalen 

Kriterien nicht verschlechtert werden dürfen.  

 

Begründung: 

Erfolgt mündlich.   
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